
Stellungnahmen mit umweltrelevanten Informationen 

 

5. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Gemeinde Zöllnitz für den Bereich Gemarkung 

Zöllnitz, Flur 2, Flurstücke 170/34/Teilfläche und 171/3   

zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Beteiligung der 

Behörden und Träger öffentliche Belange nach § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
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Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie  
Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, 
Humboldtstraße 11 
99423 Weimar 
 
 
11.08.2023 

Zöllnitz - Flächennutzungsplan, 5. Änderung (PV-Freiflächenanlage Fairhotel)  
Hier: Stellungnahme Archäologie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
gegen o.g. Änderung des FNP Zöllnitz bestehen unsererseits keine grundsätzlichen Einwände, da im ausgewiesenen Bereich bisher keine 

Bodendenkmale/Bodenfunde entsprechend dem „Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale im Land Thüringen" (Thüringer 

Denkmalschutzgesetz, Neubek. vom 14. April 2004), § 2, Abs. 7, bekannt wurden. Bei Erdarbeiten muss dennoch mit dem Auftreten von 

Bodenfunden (Scherben, Knochen, Metallgegenstände, Steinwerkzeuge u.ä.) sowie Befunden (auffällige Häufungen von Steinen, markante 

Bodenverfärbungen, Mauerreste) gerechnet werden. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das o. g. Gesetz, § 16, nach dem Bodenfunde der unverzüglichen Meldepflicht an unser Amt 

unterliegen und durch unsere Mitarbeiter zur wissenschaftlichen Auswertung untersucht und geborgen werden müssen. Eventuelle Fundstellen sind 

bis zu unserem Eintreffen abzusichern, die Funde im Zusammenhang im Boden zu belassen. Die Arbeiter vor Ort sind auf diese Bestimmungen und 

mögliche archäologische Funde hinzuweisen. 

Diese Hinweise und Forderungen sowie ein Verweis auf die Bestimmungen des Thüringer Denkmalschutzgesetzes sind in den Planunterlagen zu 

verankern. 

 

Stadtverwaltung Jena Dezernat Stadtentwicklung 
und Umwelt Fachdienst Stadtentwicklung  
Am Anger 26 
07743 Jena  

 
 
01.09.2023 

Frühzeitige Beteiligung zum VBB "Freiflächen-Photovoltaik Fairhotel" 
 
Sehr geehrter Herr Götze, 
vielen Dank für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplan abgeben zu dürfen. Außerdem nochmal vielen 
Dank für die Fristverlängerung bis zum 01.09.2023. 
 
Die Stadtverwaltung Jena hat Ihr Schreiben (E-Mail) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan vom 04.07. geprüft. Wir bitten um Übernahme des 
folgenden Hinweises in den VBB-Vorentwurf: 
Die Belange der Nachbarn, insbesondere derer, die im Musäusring und in der Carolinenstraße wohnen, sind hinsichtlich der Blendwirkung der 
Photovoltaikanlage (Generator) zu beachten. Es dürfen keine erheblichen Beeinträchtigungen für sie entstehen. Dabei sollten die Empfehlungen zur 
Ermittlung, Beurteilung und Minderung der Blendwirkung gemäß Anhang 2 der LAI-Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von 
Lichtimmissionen berücksichtigt werden. Die Blendwirkung der Anlage ist im Rahmen der Umweltprüfung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
zu untersuchen (Schutzgut Mensch). 
 
Weitere Hinweise seitens der Stadtverwaltung zur 5. FNP-Änderung und zum VBB bestehen nicht. 

 

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum  
Naumburger Str. 98 · 
07743  Jena   

 
 
13.07.2023 

5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zöllnitz  
Stellungnahme des TLLLR Referat 42  
 
Sehr geehrter Herr Götze, 
die vorliegende Planung wurde aus Sicht der von uns zu vertretenden Belange der Landwirtschaft/Agrarstruktur geprüft. 
 
Die 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Zöllnitz umfasst ca. 4430 m2 und soll die Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage ermöglichen, die der Eigenstromversorgung des Fairhotel-Standortes dienen soll. Die Fläche wird derzeit als 
Rinderweide/lntensivgrünland landwirtschaftlich genutzt und ist im rechtskräftigen FNP als Fläche für Landwirtschaft ausgewiesen. 
 
Von der Änderung ist ein Teil eines Grünlandfeldblockes betroffen, der auch landwirtschaftlich genutzt wird. Die Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen wird politisch forciert und ist an dieser Stelle sinnvoll, zumal keine langen Leitungswege zum Verbraucher erforderlich werden. 
 
Von Seiten des TLLLR Referat 42 wird der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt. 

 



 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


